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BESCHLÜSSE  
DES GROSSEN GEMEINDERATES 
 
19. SITZUNG VOM 5. NOVEMBER 2020  
AMTSDAUER 2018-2022 
3. AMTSJAHR 2020/2021 

A. BESCHLÜSSE 

1. Geschäft-Nr. 2020/078 
Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung Totalrevision der Gemeindeordnung 

BESCHLUSS:  

Genehmigung mit Änderungen. Verabschiedung der Vorlage zu Handen der Urnenabstimmung. 

2. Geschäft-Nr. 2020/085 
Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung des privaten Gestaltungsplanes Rütlistrasse, Effretikon 

BESCHLUSS:  

Genehmigung gemäss Antrag. 

3. Geschäft-Nr. 2020/080 
Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Kreditabrechnungen für die Projektierung, das 
Bauprojekt sowie die Erstellung einer Photovoltaikanlage für die Schulraumerweiterung und den Bau 
einer Dreifachsporthalle Schulhaus Hagen, Illnau 

BESCHLUSS:  

Genehmigung gemäss Antrag. 

B. WEITERE BEHANDELTE GESCHÄFTE 

1 Parlamentarische Fragestunde 2020 
Der Stadtrat gab Antworten auf die im Rahmen der parlamentarischen Fragestunde gestellten Fragen. 

C. VERTAGTE GESCHÄFTE 

 Die nachstehenden Geschäfte konnten zufolge vorgerückter Stunde nicht mehr behandelt werden. Sie 
 werden anlässlich einer der nächsten Sitzungen wieder traktandiert. 

1. Geschäft-Nr. 2019/050 
Postulat Roland Wettstein, SVP, und Mitunterzeichnende, betreffend Wärme-Kraft Koppelungsanlage / 
Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 und der Energiestadt Illnau-Effretikon – 
Fristerstreckungsgesuch 

2. Geschäft-Nr. 2019/055 
Postulat Markus Annaheim, SP, und Mitunterzeichnende, betreffend Schaffung eines Jugendparlaments 
oder den entsprechenden Strukturen – Fristerstreckungsgesuch 
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3. Geschäft-Nr. 2020/075 
Dringliches Postulat Beat Bornhauser, GLP, und Mitunterzeichnende, betreffend Photovoltaik auf 
öffentlichen Gebäuden – Beantwortung  

4. Geschäft-Nr. 2020/076 
Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung Abrechnung und Nachtragskredit für die energetische 
Sanierung des Restaurants Rössli, Illnau 

5. Geschäft-Nr. 2020/097 
Motion Thomas Hildebrand, FDP, und Mitunterzeichnende, betreffend Fertigstellung Fuss- und Veloweg 
Kempt Illnau – Begründung  

Der detaillierte Wortlaut der Anträge und Beschlüsse ist bei der Stadtverwaltung, Abteilung Präsidiales, 4. OG, 
Stadthaus, Märtplatz 29, Effretikon oder online unter www.ilef.ch/stadtverwaltung/politik/grosser-
gemeinderat/geschaefte/ einsehbar. Der Beschluss gemäss Ziffer A.1 untersteht dem obligatorischen 
Referendum. Der Stadtrat wird den Urnengang separat anordnen. Der Beschluss gemäss Ziffern A.2 
unterstehet dem fakultativen Referendum. Gegen den Beschluss unter Ziffern A.3 ist das Referendum 
ausgeschlossen. 

Das Begehren um Anordnung einer Urnenabstimmung über den Beschluss gemäss Ziff. A.2 kann gestützt auf 
§ 157 Abs. 3 lit. a des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) i.V.m. § 7 Ziff. 2 Gemeindeordnung von 500 
Stimmberechtigten innert 60 Tagen gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung oder gestützt auf § 157 
Abs. 3 lit. b GPR von 12 Mitgliedern des Grossen Gemeinderates innert 14 Tagen gerechnet ab dem Tag nach 
der Beschlussfassung schriftlich beim Stadtrat eingereicht werden (Fakultatives Referendum). 

Gegen die gefassten Beschlüsse kann  

 gestützt auf § 21a f. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) wegen Verletzung von Vorschriften über 
die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, 
erhoben werden. 

 gestützt auf § 19 ff. VRG wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des 
Sachverhaltes oder Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen ab Publikation beim 
Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, schriftlich Rekurs erhoben werden. 

Die angefochtenen Beschlüsse und die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und wenn 
möglich beizulegen. 
 

12. November 2020 
Büro des Grossen Gemeinderates 
Daniel Huber, Ratspräsident 
Marco Steiner, Ratssekretär 
 

 


